
  Seite: 1/2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur, Bildung & Sport 
 
Stadtbetrieb 206 - Schulen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Heidemarie Kopetsch 
563 2315 
563 8904 
heidemarie.kopetsch@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

16.11.2009 
 
VO/0850/09 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

08.12.2009 Ausschuss für Schule und Bildung Empfehlung/Anhörung 
09.12.2009 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
14.12.2009 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Gewährung von Zuschüssen an den privaten Förderschulträger, Christian-Morgenstern-
Schule Wuppertal, Wittensteinstr. 76, 42285 Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 

 
Der bestehende Vertrag zwischen dem Träger und der Stadt läuft zum 31.12.09 aus, sodass 
jetzt über eine Fortführung zu entscheiden ist. Durch das Angebot der privaten Förderschule 
wird die Stadt als Schulträger entlastet. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der von der Stadt Wuppertal an die Christian-Morgenstern-Schule als finanzielle 
Ausgleichsleistung gezahlte Zuschuss wird bis zum 31.12.2015 auf 380,00 € je Schüler/in 
aus dem Stadtgebiet Wuppertal festgeschrieben. 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, mit der Christian-Morgenstern-Schule hierüber einen 
Vertrag abzuschließen. 

 
Einverständnisse 

 
Der Kämmerer ist einverstanden 
 
 
Unterschrift 

 
 
 
Nocke 
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Begründung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 14.11.2005 (Drucks.-Nr.: VO/1157/05) 
beschlossen, der Christian-Morgenstern-Schule bis zum 31.12.2009 jährlich einen Zuschuss 
von 380,00 € je Schüler/in aus dem Stadtgebiet Wuppertal zugewähren. 
 
Die Weiterführung von Zuschüssen an die Christian-Morgenstern-Schule wird trotz der 
Einschränkungen zur Vorläufigen Haushaltsführung für gerechtfertigt gehalten, da die Schule 
einen wesentlichen Beitrag zur schulischen Versorgung Wuppertaler Schüler/innen leistet. 
 
Die alternative Beschulung von ca. 160 Schüler/innen an eigenen Schulen stößt sowohl an 
personelle als auch an sachliche Kapazitätsgrenzen und ist wirtschaftlicher nicht zu 
realisieren. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, mit der Christian-Morgenstern-Schule einen Vertrag über die 
weitere Zuschussgewährung mit einer Laufzeit von 6 Jahren, d.h. bis zum 31.12.2015, 
abzuschließen. Die Zuschüsse je Wuppertaler Schüler/in werden auf 380,00 € 
festgeschrieben. 

 
Kosten und Finanzierung 

 
Im Haushaltsplan stehen für die Zuschussgewährung an private Förderschulträger weiterhin 
insgesamt 135.000,00 € zur Verfügung. Hiervon sind rd. 4.500,00 € für die Lebenshilfe 
gebunden. 
Außerdem sind hieraus die Zuschüsse für die Christian-Morgenstern-Schule und die Troxler-
Schule in Abhängigkeit von Wuppertaler-Schülerzahlen und den vom Rat zu beschließenden 
Beiträgen zu finanzieren. 
Ausgehend von 160 Schüler/innen aus dem Stadtgebiet Wuppertal wird die Gesamtsumme 
der Zuschüsse jährlich ca. 61.000,00 € betragen. 
 
Zeitplan 

 
01.01.2010 bis 31.12.2015 
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